
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/9/26 2Ob558/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1990

Norm

UStG 1972 §12 Abs14

Rechtssatz

Aus der Vorschrift des § 12 Abs 14 UStG 1972 ist eine zivilrechtliche Verp2ichtung des Empfängers, dem Lieferanten

einen ihm im Sinne dieser Gesetzesstelle gesondert in Rechnung gestellten Betrag zu bezahlen, nicht entnehmen.
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